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(4Ob84/85)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1985

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

Die Zustimmung des Betriebsrates zur Kündigung muß nicht in Anwesenheit des Arbeitnehmers und auch nicht

schriftlich erfolgen, dem Arbeitnehmer der Inhalt der Erklärung daher überhaupt nicht aus eigener Wahrnehmung

bekannt sein. Der Erklärungswert braucht daher nicht auch für den Arbeitnehmer erkennbar sein.
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